
Stand: 23.03.2026  

Neuberechnung der Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen 

und Ausschussgemeinschaften für die Stadtratsperiode 2026 

– 2032 bei verändertem Budget 

Abgeltung des Verwaltungsaufwandes der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, 

Gruppen und Ausschussgemeinschaften bei einer veränderten Finanzausstattung 

von 180.000,00 Euro 

Der Stadtrat hat am 18.12.2013 beschlossen, dass sich die im Haushalt für die Geschäftsführung der 

Fraktionen und Gruppen eingestellten Mittel in einen Sockelbetrag von 30 % und einen variablen 

Anteil von 70 % gliedern. Mit Beschluss vom 15.11.2023 wurde der jährliche Betrag der 

Zuwendungen auf 150.000,00 Euro festgesetzt. Mit Antrag vom 22.03.2026 wurde eine Erhöhung auf 

180.000,00 Euro beantragt. 

Einzelstadträte erhalten keine Fraktions- oder Gruppenzuwendung. 

Der variable Anteil wird pro Kopf auf die Fraktionen, Gruppen und Ausschussgemeinschaften verteilt. 

Um dem Größenunterschied von Fraktionen zu Gruppen Rechnung zu tragen wurde mit 

Stadtratsbeschluss vom 30.04.2014 festgelegt, dass der Faktor den Fraktionen vom Sockelbetrag 

erhalten 1 und der von Gruppen 0,25 entspricht. 

Entsprechend der Empfehlung des Rechtsamts vom 08.04.2020, wird für Ausschussgemeinschaften 

der Faktor für Gruppen analog angewendet. Dies erfolgt, da davon ausgegangen werden muss, dass 

die Gewährung von Zuwendungen an Ausschussgemeinschaften darum gerechtfertigt ist, weil auch 

sie einen Koordinierungsbedarf und -aufwand haben. 

In Folge des Wahlergebnisses vom 08.03.2026 besteht der Stadtrat der Stadt Fürth aus fünf 

Fraktionen mit insgesamt 47 Mitgliedern und keinen Gruppen. Mit Mail vom 19.03.2026 haben die 

künftigen Stadtratsmitglieder Ben Schoppel (Tierschutzpartei) und Dominik Paslawski (FDP) die 

Gründung einer Ausschussgemeinschaft mit insgesamt 2 Mitgliedern mitgeteilt. 

Daraus ergibt sich folgende Mittelverteilung: 

Berechnungsgrundlage der neuen jährl. Mittelverteilung bei 180.000,00 Euro 
Sockelbetrag insgesamt:  54.000,00 Euro  

Sockelbetrag pro Fraktion:  10.285,71 Euro [= 1 x (54.000,00 € / (5 x 1+1 x 0,25))] 

Sockelbetrag pro Gruppe:  2.571,43 Euro [= 0,25 x (54.000,00 € / (5 x 1+1 x 0,25))] 

 

Variabler Anteil insgesamt:  126.000,00 Euro 

Variabler Anteil pro Person:  2.571,43 Euro (= 126.000,00 € / 49 Mitglieder)  



Stand: 23.03.2026 

Monatliche Verteilung auf die Fraktionen und die Ausschussgemeinschaft: 

SPD 

Sockelbetrag:  10.285,71 Euro / 12 Monate    =  857,14 Euro 

Variabler Anteil: 2.571,43 Euro / 12 Monate x 21 Mitglieder =  4.500,00 Euro 

Monatliche Zuwendung insgesamt     =  5.357,14 Euro 

 

CSU 

Sockelbetrag:  10.285,71 Euro / 12 Monate    =  857,14 Euro 

Variabler Anteil: 2.571,43 Euro / 12 Monate x 9 Mitglieder =  1.928,57 Euro 

Monatliche Zuwendung insgesamt     =  2.785,71 Euro 

 

Bündnis 90 / Die Grünen 

Sockelbetrag:  10.285,71 Euro / 12 Monate    =  857,14 Euro 

Variabler Anteil: 2.571,43 Euro / 12 Monate x 7 Mitglieder =  1.500,00 Euro 

Monatliche Zuwendung insgesamt     =  2.357,14 Euro 

 

AfD 

Sockelbetrag:  10.285,71 Euro / 12 Monate    =  857,14 Euro 

Variabler Anteil: 2.571,43 Euro / 12 Monate x 6 Mitglieder =  1.285,71 Euro 

Monatliche Zuwendung insgesamt     =  2.142,86 Euro 

 

DIE LINKE 

Sockelbetrag:  10.285,71 Euro / 12 Monate    =  857,14 Euro 

Variabler Anteil: 2.571,43 Euro / 12 Monate x 4 Mitglieder =  857,14 Euro 

Monatliche Zuwendung insgesamt     =  1.714,29 Euro 

 

Ausschussgemeinschaft zwischen Tierschutzpartei und FDP 

Sockelbetrag:  2.571,43 Euro/ 12 Monate    =  214,29 Euro 

Variabler Anteil: 2.571,43 Euro / 12 Monate x 2 Mitglieder =  428,57 Euro 

Monatliche Zuwendung insgesamt     =  642,86 Euro 

 


